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 Veröffentlicht am 27.11.2008

Norm

CMR Art31 Abs1

Rechtssatz

Die Nennung eines für einen bestimmten Ort sachlich zuständigen Gerichts ist auch die Vereinbarung der

internationalen Zuständigkeit der Gerichte eines Vertragsstaats, wird doch durch den im Hoheitsgebiet gelegenen Ort

naturgemäß auch der Vertragsstaat präzisiert.
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